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§ 14 VVO Recycling von
Verpackungen sonstiger

gewerblicher Anfallstellen
 VVO - Verpackungsverordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.09.2023

§ 14.

1. (2)Sammel- und Verwertungssysteme von gewerblichen Verpackungen haben ab dem Kalenderjahr 2022

sämtliche von den nicht mit Haushalten vergleichbaren Anfallstellen (sonstige gewerbliche Anfallstellen)

übernommene Verpackungen, die recyclingfähig sind, einer Recyclinganlage zuzuführen und unter

Berücksichtigung der Berechnungsmethode des § 5 Abs. 6 und ihres Marktanteils sicherzustellen, dass die jeweils

zutreffenden Recyclingquoten des § 5, bezogen auf die im jeweiligen Kalenderjahr in Österreich in Verkehr

gesetzte Masse an gewerblichen Verpackungen, für ganz Österreich erreicht werden.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 31.12.9999
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